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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1995

Norm

EO §37 P

EO §44 Abs2 C

Rechtssatz

Eine vom später erfolgreichen Exszindierungskläger für die Aufschiebung der Exekution erlegte Sicherheitsleistung ist

dem Aufschiebungswerber selbst gegen den Widerspruch der betreibenden Partei vom Exekutionsgericht auszufolgen.
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